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Angepasste Frühjahrsdüngung im Grünland 

Ertragspotenziale standortgerecht ausnutzen

Aktuell befindet sich die Dünge-
verordnung im Novellierungspro-
zess. Solange dieser noch nicht ab-
geschlossen ist, behält die Dünge-
verordnung von 2017 ihre Gültig-
keit. Die durch die Novellierung 
kommenden stringenteren Dünge-
regeln werden dazu führen, dass 
Betriebe zukünftig besonders im 
Bereich der Grünlandwirtschaft ei-
nen intensiveren Blick auf Ertrags-
potenziale, die Düngung und die 
Düngestrategie legen müssen. Der 
Grundstein dafür muss auch in die-
sem Frühjahr für Dauergrünland 
und den Feldfutterbau vor Beginn 
der Saison durch eine schriftliche 
Düngebedarfsermittlung gesetzt 
werden. Der folgende Artikel be-
schreibt die wesentlichen Punkte, 
die dabei zu beachten sind. 

Die schriftliche Düngebedarfs-
ermittlung muss auch im Fall 
von Dauergrünland und mehr-
jährigem Feldfutterbau vor dem 
Ausbringen von wesentlichen 
Nährstoffmengen (mindestens 
30  kg  P2O5/ ha beziehungsweise 
50 kg N/ha) verpflichtend durchge-
führt werden. Dabei ist die schrift-
liche Berechnung des Bedarfes an 
Stickstoff (N) und Phosphor (P) je 
Schlag oder Bewirtschaftungsein-
heit bereits vor der ersten Dün-
gegabe von mineralischen oder 
organischen Düngern zu doku-

mentieren. Die erstellte Dünge-
bedarfsermittlung muss zudem 
sieben Jahre aufbewahrt werden 
und ist Cross-Compliance(CC)-re-
levant. Eine unvollständige oder 
nicht richtig erstellte N-Bedarfser-
mittlung wird als leichter CC-Ver-
stoß gewertet und es droht eine 
Ordnungswidrigkeit nach Dün-
geverordnung (DüV). Die Dünge-
bedarfsermittlung sowie deren 
praktische Umsetzung sollten so-

mit mit großer Sorgfalt durchge-
führt werden.

Ermittlung des 
Stickstoffdüngebedarfs
Der N-Düngebedarf wird unter 

Berücksichtigung des mittleren Er-
tragsniveaus der zurückliegenden 
drei Jahre ermittelt. Ausgehend 
von diesem Durchschnittsertrag (dt 
TM/ha) und der daraus resultieren-

den N-Abfuhr wird der Basis-N-Be-
darf des Grünlands festgelegt (sie-
he Übersicht 1). Es wird deutlich, 
wie essenziell die Heranziehung 
des für den Betrieb zutreffenden 
Ertragspotenzials ist, um im nächs-
ten Schritt die entsprechenden An-
passungen durchführen zu können. 
Sofern das betriebsindividuelle Er-
tragsniveau der letzten drei Jahre 
von den Basiswerten (siehe Über-
sicht 1) abweicht, müssen Zu- und 
Abschläge in kg N/ha in Abhängig-
keit vom abweichenden Ertragsni-
veau und dem Rohproteingehalt 
berücksichtigt werden (siehe Über-
sicht 2). Ein Zu- und Abschlag, ba-
sierend auf der Bewertung des Roh-
proteingehalts, kann allerdings nur 
herangezogen werden, sofern im 
Betrieb repräsentative Rohprotein-
untersuchungsergebnisse vorliegen.

Abzüge durch 
N-Nachlieferung

Ein Teil des N-Bedarfs wird durch 
die Standortnachlieferung abge-
deckt. Dazu zählen die Nachliefe-
rung aus der biologischen N-Fixie-
rung durch Leguminosen, der nach-
gelieferte mineralisierte Stickstoff 
aus dem Bodenhumusvorrat sowie 
die Nachlieferung aus der organi-
schen Düngung der Vorjahre. Die-
ses über die Vegetationszeit pflan-
zenverfügbare N-Angebot muss 

Übersicht 1: Stickstoffbedarfswerte bei Grünland, 
 Dauergrünland und mehrschnittigem Feldfutterbau

Ertrags
niveau 
netto 

Rohproteinge
halt % RP: 6,25 
= kg N/dt TM

Stickstoff
bedarfs

wert

(dt/ha)  % RP i. d. TM kg N/ha

Grünland/Dauergrünland

1Schnittnutzung 40 8,6 55
2Schnittnutzung 55 11,4 100
3Schnittnutzung 80 15 190
4Schnittnutzung 90 17 245
5Schnittnutzung 110 17,5 310
6Schnittnutzung 120 18,2 350
Weide/Mähweide

Weide intensiv 90 18 130
Mähweiden, 60 % Weideanteil 94 17,6 190
Mähweiden, 20 % Weideanteil 98 17,2 245
Weide extensiv 65 12,5 65
mehrschnittiger Feldfutterbau

Ackergras (5 Schnitte/Jahr) 150 16,6 400
Ackergras (3 bis 4 Schnitte/Jahr) 120 16,2 310
Klee/Luzernegras (3 bis 4 Schnitte/Jahr) 120 18,2 350
Rotklee/Luzerne in Reinkultur 110 20,5 360

Übersicht 2: Zu und Abschläge aufgrund von abweichendem 
Ertragsniveau oder Rohproteingehalt

Zu oder Abschläge in kg N/ha

je 10 dt TM/ha
Ertragsdiffe

renz

je 1 % Rohprotein 
in der TM Rohprotein

differenz

Grünland/Dauergrünland

1Schnittnutzung 14 6

2Schnittnutzung 18 9

3Schnittnutzung 24 13

4Schnittnutzung 27 14

5Schnittnutzung 28 18

6Schnittnutzung 29 19

Weide/Mähweide

Weide intensiv 15 8

Mähweiden, 60 % Weideanteil 20 11

Mähweiden, 20 % Weideanteil 25 14

Weide extensiv 10 5

mehrschnittiger Feldfutterbau

Ackergras (5 Schnitte/Jahr) 27 24

Ackergras (3 bis 4 Schnitte/Jahr) 26 19

Klee/Luzernegras (3 bis 4 Schnitte/Jahr) 29 19
mit einem Grasanteil > 50 %

Grünlandflächen mit großen Bestandslücken haben ein deutlich niedrige-
res Ertragspotenzial und müssen durch Pflegemaßnahmen erneuert werden. 
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von dem zuvor ermittelten N-Be-
darf der Kultur abgezogen werden. 
In Übersicht  3 sind die Abschläge 
für die Stickstoffnachlieferung aus 
dem Bodenvorrat aufgezeigt, die 
über den Humusgehalt des Bodens 
vorgenommen werden müssen. So-
mit müssen grundsätzlich die Hu-
musgehalte in den Böden bekannt 
sein. Die genaue Einordnung von 
zum Beispiel Hochmoor- oder Nie-
dermoorstandorten kann unter-
stützend durch das Heranziehen der 
Bodenübersichtskarte aus dem Um-
weltatlas SH vorgenommen werden 
(siehe www.umweltdaten.landsh.
de/atlas/). 

Liegt beispielsweise ein Nieder-
moorstandort vor, muss ein Ab-
schlag von 80 kg N/ha berücksich-
tigt werden (siehe Übersicht 3). Hie-
raus ist ersichtlich, dass die maximal 
mögliche Gesamt-N-Menge aus der 
Düngung, besonders in Betrieben 
mit hohem Moor anteil, deutlich ge-
ringer ausfällt und eine angepass-
te Düngestrategie geplant werden 
muss. Das hohe N-Nachlieferungs-
potenzial aus Moorböden sollte da-

her in der N-Gabenaufteilung erst 
zu späteren Nutzungszeitpunkten 
(ab dem zweiten Schnitt) abgezo-
gen werden. Insbesondere für den 
Einsatz organischer Dünger ist in 
diesem Fall die Notwendigkeit ei-
nes auf N-Effizienz optimierten 
Güllemanagements hervorzuhe-
ben, da der N-Bedarfswert in Ab-
hängigkeit vom Ertrag in der Höhe 
begrenzt ist und eine vergleichs-
weise schlechte N-Ausnutzung nur 
über einen sehr begrenzten Mine-
raldüngerausgleich ersetzt werden 
kann. Im Fall von Ackerflächen mit 
Anbau von mehrschnittigem Feld-
futterbau ist kein Abschlag für die 
N-Nachlieferung vorzunehmen.

Für die Berücksichtigung der 
pflanzenverfügbaren N-Menge aus 
der Stickstoffbindung durch Legu-
minosen im Bestand (zum Beispiel 
Weißklee oder Rotklee) müssen die 
Ertragsanteile der Leguminosen in 
den jeweiligen Bewirtschaftungs-
einheiten geschätzt und entspre-
chende Abschläge vorgenommen 
werden (siehe Übersicht 4). Als wei-
terer Faktor ist die N-Nachlieferung 

aus der organischen Düngung des 
Vorjahres als Abschlag in Höhe von 
10 % der ausgebrachten N-Gesamt-
menge anzusetzen. Die anzuset-
zenden Werte sind aus der Doku-
mentation der Anwendung organi-
scher Dünger im Kalenderjahr 2019 
zu entnehmen. Wurden im Kalen-
derjahr 2019 auf einer Grünland-
fläche beispielsweise 170  kg  Ge-
samt-N/ha über organische Dünge-
mittel ausgebracht, sind in diesem 
Frühjahr 2020 anteilig 17 kg N/ha 
im Rahmen der N-Bedarfsermitt-
lung abzuziehen. Sind alle Berech-
nungsschritte abgeschlossen, ist 
die Düngebedarfsermittlung erle-
digt (Übersicht 5). Der errechnete 
N-Düngebedarf ist als Obergrenze 
zu verstehen und darf nicht über-
schritten werden.

Planungstool der 
Landwirtschaftskammer
Als Hilfestellung für die rechts-

konforme N-Bedarfsermittlung 
steht das Düngeplanungspro-
gramm der Landwirtschaftskam-
mer online kostenlos zur Verfü-
gung. Dieses findet sich inklusive 
eines Leitfadens unter www.lksh.
de/landwirtschaft/duengung

Die Berechnungen für die ein-
zelnen Betriebsschläge können 
hier zusammengefasst und ausge-

druckt werden. Dies entspricht den 
Anforderungen der DüV und kann 
im Falle einer Vor-Ort-Kontrolle der 
Bedarfsermittlung vorgelegt wer-
den. Die herabgesetzten Kontroll-
werte für Stickstoff im Nährstoff-
vergleich (im dreijährigen Mittel 
50 kg N/ha ab 2018) sowie stand-
ortabhängige N-Obergrenzen in 
der Bedarfsermittlung geben nach 
Düngeverordnung den Rahmen 
vor. Im weiteren Planungsprozess 
muss ein besonderer Fokus auf die 
N-Aufteilung sowie die N-Anrech-
nung organischer Düngemittel ge-
legt werden. Besonders mit dem 
Blick auf die kommende Dünge-
gesetzgebung sollte daher immer 
neben der formalen Bedarfsermitt-
lung ein besonderer Schwerpunkt 
auf die Düngeplanung und hier 
vor allem auf die Planung der Gül-
lemengen über die gesamte Dün-
gesaison gelegt werden.

Wirtschaftsdünger 
effizient einsetzen

Werden organische Düngemittel 
verwendet, muss deren Nährstoff-
gehalt vor der Ausbringung be-
kannt sein. Für die N-Wirkung von 
organischen oder organisch-mine-
ralischen Düngemitteln sind nach 
Düngeverordnung zwei Berech-
nungsschritte notwendig. Im Rah-

Übersicht 3: Abschläge für Stickstoffnachlieferung aus dem 
Bodenvorrat

Mindestabschläge  
in kg N/ha

Grünland/Dauergrünland

sehr schwach bis stark humose Grünland-  
oder Dauergrünlandböden
(weniger als 8 % organische Substanz)

10

stark bis sehr stark humose Grünland- oder  
Dauergrünlandböden
(8 % bis weniger als 15 % organische Substanz)

30

anmoorige Grünland- oder Dauergrünlandböden
(15 % bis weniger als 30 % organische Substanz)

50

Moorböden (30 % und mehr organische Substanz)

Hochmoor 50

Niedermoor 80

mehrschnittiger Feldfutterbau

Ackergras (ohne Leguminosen) 0

Übersicht 4: Abschläge für Stickstoffnachlieferung aus der 
Stickstoffbindung von Leguminosen 

Mindestabschläge  
in kg N/ha

Leguminosen im Grünland/Dauergrünland

Ertragsanteil von Leguminosen 5 bis 10 % 20

Ertragsanteil von Leguminosen größer 10 bis 20 % 40

Ertragsanteil von Leguminosen größer 20 % 60

Leguminosen im mehrschnittigen Feldfutterbau

Klee-/Luzernegras je 10 % Ertragsanteil Leguminosen 30

Rotklee/Luzerne in Reinkultur 360

Übersicht 5: Beispiel für die N-Düngebedarfsermittlung im Grünland und Feldfutterbau 
Nutzung Grünland 

4-Schnittnutzung 
 (Mineral- 
standort)

Mähweide  
(20 % Weideanteil) 

Mineralstandort

Mähweide  
(20 % Weideanteil) 

Moorstandort

Mähweide  
(60 % Weideanteil) 

Mineralstandort

mehrschnittiger  
Feldfutterbau 

Ackergras  
(5 Schnitte)

N-Bedarfswert in kg N/ha 245 245 245 190 400

Ertragsniveau (Bezugsbasis) in dt/ha 90 98 98 94 150

Rohprotein (Bezugsbasis) in % RP 17 17,2 17,2 17,6 16,6

dreijähriges Ertragsmittel in dt/ha 90 98 98 104 150

dreijähriges Mittel Rohproteingehalt (% RP) 18 17,2 17,2 17,6 16,6

Zuschlag Ertragsdifferenz x x x 20 x

ggf. Zuschlag Korrektur für Rohprotein 14 x x x x

Abschlag Stickstoffnachlieferung aus der 
organischen Düngung der Vorjahre in kg N/ha 

15 17 17 17 15

Abschlag Stickstoffnachlieferung Bodenvorrat (Humus) in kg N/ha 10 10 80 10 0

Abschlag Stickstoffnachlieferung Leguminosen in kg N/ha 0 0 0 0 0

Stickstoffdüngebedarf während der Vegetation in kg N/ha 234 218 148 183 385
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men der N-Bedarfsermittlung gel-
ten generell die Werte für die Min-
destwirksamkeit des Stickstoffs im 
Jahr des Aufbringens (siehe Über-
sicht 6), jedoch mindestens der er-
mittelte Gehalt an verfügbarem 
Stickstoff oder Ammoniumstick-
stoff (NH4-N). Übertrifft der Gehalt 
an verfügbarem Stickstoff oder Am-
moniumstickstoff den angegebe-
nen Wert der Mindestausnutzung 
im Jahr des Aufbringens, dann 
muss dieser für die N-Ausnutzung 
angesetzt werden. Dies bedeu-
tet, dass der jeweils höhere Wert 
den Weg vorgibt. Liegt bei einer 
Rindergülle (3,5  kg  Gesamt-N/ m³, 
2  kg  NH4-N/ m³) der NH4-N-Anteil 
oberhalb der Mindestwirksamkeit 
von 50 % (siehe Übersicht 6), kön-
nen nicht nur 1,75 kg N/m³ (50 % 
von 3,5 kg Gesamt-N) geltend ge-
macht werden, sondern müssen 
2 kg NH4-N/m³ (57 % von 3,5 kg Ge-
samt-N) angerechnet werden, da 
dieser Anteil zu 100  % pflanzen-
verfügbar und mineralisch wirksam 
ist. Die hohe mineralische Wirksam-
keit der Gülle kann jedoch nur bei 
gleichzeitiger Reduktion der Ver-
lustpotenziale erreicht werden. Bo-
dennahe Ausbringtechnik ist daher 
im Bereich Grünland, Dauergrün-
land oder mehrschnittiger Feldfut-
terbau dringend zu bevorzugen 
und wird spätestens ab 2025 ver-
pflichtend eingeführt. Denn bis zu 
80 % des Ammoniums können bei 
ungünstigen Witterungsbedingun-
gen und ineffizienter Ausbringtech-
nik (Breitverteilung) gasförmig ver-
loren gehen und sind somit nicht 
düngewirksam, müssen jedoch in 
der Düngeplanung voll angerech-
net werden.

Generell muss die Nährstoffzu-
sammensetzung organischer Dün-
gemittel auf Basis eigener Analy-
sen oder anhand von Richtwerten 
nachzuweisen sein. Außerdem ist 
zu beachten, dass in den N- und 
P-Gebietskulissen in jedem Betrieb 
eigene Wirtschaftsdüngeranaly-
sen vorliegen müssen, die nicht äl-
ter als zwei Jahre sein dürfen. Diese 
Nachweispflicht betrifft dabei jeg-
liche Art von Wirtschaftsdüngern, 
also auch zum Beispiel Festmist.

Phosphordüngung und 
Grundnährstoffe

Die Grunddüngung mit Phosphat 
richtet sich am Kontrollwert von 
10  kg  P2O5 im sechsjährigen Mit-
tel aus. Wie bei der N-Bedarfser-
mittlung gilt es, den P-Düngebe-
darf des Pflanzenbestandes unter 
den jeweiligen Standort- und An-
baubedingungen für die zu erwar-

tenden Erträge und Qualitäten so-
wie unter Berücksichtigung der im 
Boden verfügbaren Phosphatmen-
ge zu berechnen. Auf Flächen, die 
eine hohe P-Versorgungsstufe auf-
weisen (P2O5-Versorgung von mehr 
als 25 mg/100 g Boden (DL-Metho-
de)), dürfen phosphathaltige Dün-
gemittel höchstens bis in Höhe 
der voraussichtlichen Phosphatab-
fuhr aufgebracht werden. Auf Flä-
chen, die eine sehr hohe P-Versor-
gungsstufe aufweisen (P2O5-Versor-
gung von mehr als 40 mg/100 g Bo-
den (DL-Methode)) und sich in der 
P-Gebietskulisse befinden, dür-
fen phosphathaltige Düngemit-
tel höchstens bis in Höhe von 50 % 
der voraussichtlichen Phosphatab-
fuhr aufgebracht werden. Die ak-
tuelle P-Bodenversorgung muss an-
hand repräsentativer Bodenproben, 
die für jeden Schlag ab 1 ha Fläche 

spätestens alle sechs Jahre zu erhe-
ben sind, nachgewiesen werden.

Um ein hohes Maß an Nährstoff-
effizienz mit einer leistungsfähi-
gen Grünlandnarbe zu realisieren, 
ist neben der P-Düngung auch die 
Düngung der übrigen Grundnähr-
stoffe Kalium (K), Magnesium (Mg) 
und Schwefel (S) näher zu fokus-
sieren, da diese sowohl Ertrags- 
als auch Futterqualitätsparameter 
entscheidend beeinflussen. Diese 
lassen sich ebenfalls über das Dün-
geplanungsprogramm der Land-
wirtschaftskammer berechnen.

Was für einen Bestand  
will ich düngen?

Es gilt weiterhin, die Qualität der 
Grünlandnarbe im Frühjahr zu be-
gutachten und zu beurteilen: Ist der 
Anteil hochproduktiver und -quali-

tativer Grasarten im Bestand groß 
genug? Wie ausgeprägt ist die Lü-
ckigkeit des Bestandes? In welchem 
Maße sind Grünlandpflegemaßnah-
men oder Nachsaaten notwendig? 
Dies ist eine wichtige vorausschau-
ende Betrachtungsweise, um eine 
hohe Nährstoffaufnahme und siche-
re Erträge zu gewährleisten und um 
somit negative ökonomische- und 
ökologische Wirkungen durch eine 
unangepasste Düngung zu vermei-
den. Denn es gilt nach wie vor: Jede 
Düngung von Nährstoffen, die mit 
finanziellem Aufwand ausgebracht 
wird, jedoch nicht vom Pflanzenbe-
stand aufgenommen werden kann, 
ist eine zu teure Düngung.

Tammo Peters
Landwirtschaftskammer
Tel.: 0 43 31-94 53-347
tpeters@lksh.de

Henning Schuch
Landwirtschaftskammer
Tel.: 0 43 31-94 53-353
hschuch@lksh.de

Übersicht 6: Mindestwerte für die Ausnutzung des Stickstoffs 
aus organischen oder organisch-mineralischen Düngemitteln 
im Jahr des Aufbringens

Düngemittel Mindestwirksamkeit im Jahr 
des Aufbringens in % des 
Gesamtstickstoffgehaltes

Rindergülle 50
Schweinegülle 60
Rinder-, Schaf-, Pferde- und Ziegenfestmist 25
Schweinefestmist 30
Hühnertrockenkot 60
Geflügel- und Kaninchenfestmist 30
Rinder- und Schweinejauche 90
Klärschlamm flüssig (< 15 % TM) 30
Klärschlamm fest (≥ 15 % TM) 25
Pilzsubstrat 10
Grünschnittkompost 3
sonstige Komposte 5
Biogasanlagengärrückstand flüssig 50
Biogasanlagengärrückstand fest 30

FAZIT
Eine schriftliche Düngebe-
darfsermittlung bildet im 
Grünland- und Feldfutter-
bau den Grundstein für einen 
standortgerechten Nährstoff-
fahrplan für die Düngesaison 
und muss vor der Düngungs-
maßnahme vorhanden sein. 
Liegt diese nicht beziehungs-
weise nicht ordnungsgemäß 
vor, kann dies über Cross-Com-
pliance und über die Dünge-
verordnung als Ordnungswid-
rigkeit ausgelegt werden.

Eine emissionsarme Wirtschaftsdüngerausbringung auf Grünland führt zu einer hohen N-Nutzungseffizienz und 
ist ab 2025 Pflicht. Fotos: Henning Schuch


